
Klage, eingereicht am 31. Mai 2007 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Königreich Schweden

(Rechtssache C-257/07)

(2007/C 183/37)

Verfahrenssprache: Schwedisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: D. Kukovec und K. Nyberg)

Beklagter: Königreich Schweden

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— festzustellen, dass das Königreich Schweden dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2004/17/EG (1) des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004
zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftragge-
ber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversor-
gung sowie der Postdienste (Versorgungsrichtlinie) verstoßen
hat, dass es die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
erforderlich sind, um der Richtlinie nachzukommen, nicht
erlassen oder jedenfalls die Kommission davon nicht in
Kenntnis gesetzt hat;

— dem Königreich Schweden die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie sei am 31. Januar
2006 abgelaufen.

(1) ABl. L 305, S. 46.

Klage, eingereicht am 31. Mai 2007 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Königreich Schweden

(Rechtssache C-258/07)

(2007/C 183/38)

Verfahrenssprache: Schwedisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: D. Kukovec und K. Nyberg)

Beklagter: Königreich Schweden

Anträge

Die Kommission beantragt,

— festzustellen, dass das Königreich Schweden dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus der der Richtlinie 2004/18/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffent-
licher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungs-
aufträge (1) verstoßen hat, dass es die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
nachzukommen, nicht erlassen oder jedenfalls der Kommis-
sion nicht mitgeteilt hat, und

— dem Königreich Schweden die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie sei am 31. Januar 2006
abgelaufen.

(1) ABl. L 134, S. 114.

Klage, eingereicht am 31. Mai 2007 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Königreich Schweden

(Rechtssache C-259/07)

(2007/C 183/39)

Verfahrenssprache: Schwedisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: D. Kukovec und K. Nyberg)

Beklagter: Königreich Schweden

Anträge

Die Kommission beantragt,

— festzustellen, dass das Königreich Schweden dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2005/51/EG (1) der
Kommission vom 7. September 2005 zur Änderung von
Anhang XX der Richtlinie 2004/17/EG (2) und von Anhang
VIII der Richtlinie 2004/18/EG (3) des Europäischen Parla-
ments und des Rates über öffentliche Aufträge verstoßen
hat, dass es die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
erforderlich sind, um der Richtlinie nachzukommen, nicht
erlassen oder jedenfalls die Kommission davon nicht in
Kenntnis gesetzt hat;

— dem Königreich Schweden die Kosten aufzuerlegen.
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